
1173 (1r,r B(')ilJ!rcn za den stenor~T'r:,1Jhi8che!l Protokollen 

des Bundesrates 

B e' r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 12. Juli 
1974, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Katastro­
phenfondsgesetz geändert wird 

Durch den vorliegenden Ges~tzesbe~chluß soll die " . Gültigkeit des Katastrophenfon~sgesetzes um weitere vier 
Jahre bis 31. Dezember 1978 verlängert werden. Weiters 
sollen die T1ittel für die Förderung der Behebung von Schä­
Cl.cn im Pri vatvermöcen mit lWO "t-lillionen S zum 31.. August 
jedes Jahres limitiert "Terden; die übersteigenden Beträge 
sollen im nächstfolgenden Kalenderjahr für l'laßnahmen des 
Schutzv'iaSSerOaLlCS ver,!endet \'ierdGn~ Ferner sind I'Iittel für 

passive HochvTasserschutzbauten vorgesehen~, 

Der Finanzausschuß hat·die gegenständliche Vorlage 
in seiner Sitzung arn 15. Juli 1974 in VerhandlUc'1g genom­
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheoen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzaus-. 
schuß sarni t dCIj P ... l'.ltrar;, der Bu...Yldesrat \'Jolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
12. Juli 197Lj-, betreffend ein Blli'ldesgesetz, mi t dem das 
Katastrophenfondsgesetz geändert v.r:Lrd,vlird kein Einspruch 
erhoben. 

v 0 gel 

Berichterstatter 

Wien, um 15. Juli 1974 

Scic.l 

Obmann 
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